
Das zu diesem Projekt gutachterlich erstellte URE-Dossier wurde mit dem zum 

Zeitpunkt seiner Erstellung verfügbaren Kenntnissen erarbeitet. Beeinträchtigungen 

der Umwelt sind im weiteren Planungsablauf zu untersuchen und entsprechend den 

gesetzlichen Vorgaben zu behandeln.  

 

Das Einzelfallgespräch zum Vorhaben VB 16, ABS/NBS Karlsruhe – Offenburg – 
Freiburg – Basel, Abschnitt NBS Kenzingen - Buggingen hat folgende 

Einschätzung gegeben: 

 

Das Raumordnungsverfahren für dieses Vorhaben wurde 1994 abgeschlossen. Die 

Entwurfsplanung erfolgt jetzt vor dem Hintergrund einer Natura 2000 Gebietskulisse. 

Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse ist partiell eine erhebliche Beeinträchtigung 

hier nicht zu vermeiden. 

 

Es wurde von BMU/BfN angeregt, dass es u.U. einfacher ist, das 

Ausnahmeverfahren bei der EU-Kommission zu bestehen (Nachweis der zwingenden 

Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses, keine zumutbaren Alternativen) 

als die FFH-VP inhaltlich so lange zu ergänzen, bis die Erheblichkeitsschwelle 

unterschritten ist. 

 

 

 

 


